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RS OGH 1984/5/8 4Ob559/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 08.05.1984

Norm

KO §31 Abs1 Z2 Fall1

Rechtssatz

Es wäre Willkür, wollte man die Wirksamkeit der Zug-um-Zug-Besicherung davon abhängig machen, ob sie innerhalb

oder außerhalb eines Kontokorrentverhältnisses vorgenommen wurde.
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